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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.10.2022

§ 29

Pflichtgegenstände

 

(1) Auf Ansuchen des Schülers oder von Amts wegen hat der Schulleiter einen Schüler von der Teilnahme an einzelnen

P3ichtgegenständen zu befreien, wenn dieser aus gesundheitlichen Gründen daran nicht teilnehmen kann. Der

Schulleiter kann im Zweifelsfall hiefür die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Die Schulbehörde hat durch

Verordnung festzulegen, in welchen P3ichtgegenständen eine solche Befreiung ohne oder mit Au3age von Prüfungen

und für welche Höchstdauer ohne Verlust der Eigenschaft eines ordentlichen Schülers zulässig ist.

 

(1a) Auf Ansuchen des Schülers hat der Schulleiter einen Schüler von der Teilnahme an einzelnen P3ichtgegenständen

und verbindlichen Übungen zu befreien, wenn der Schüler durch Vorlage eines Zeugnisses einer ö:entlichen oder mit

dem Ö:entlichkeitsrecht ausgestatteten Schule oder einer postsekundären Bildungseinrichtung oder eines

Lehrabschluss-, Meisterprüfungs- oder Externistenprüfungszeugnisses nachweist, dass er das Bildungsziel der

betreffenden Unterrichtsveranstaltung bereits höherwertig erlangt hat. (Anm: LGBl. Nr. 92/2006)

 

(2) Soweit alternative P3ichtgegenstände (Wahlp3ichtfächer) vorgesehen sind, haben die Schüler zwischen diesen zu

wählen. Der Schulleiter hat ihnen hiefür eine Frist von mindestens drei Tagen und längstens einer Woche

einzuräumen.

 

(3) Für Berufsschulen gelten an Stelle des Abs. 1 die Bestimmungen des § 7.

In Kraft seit 01.09.2006 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/29
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=92/2006&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/7
file:///

	§ 29 Oö. LS
	Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


